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VRV Art. 15 Abs. 3 
Besondere Fälle des Vortritts 
Wer aus Fabrik—, Hof- oder 
Garageausfahrten, aus Feldwegen, 
Radwegen, Parkplätzen, Tankstellen und 
dergleichen oder über ein Trottoir auf 
eine Haupt- oder Nebenstrasse fährt, 
muss den Benützern dieser Strassen 
den Vortritt gewähren. 
 

Thiersteinerallee 

Güterstrasse 

• Wie muss ich meine Spur legen? 
• Wer hat gegenüber mir Vortritt? 
• Wo sind Gefahren/Signale verborgen? 

Verzweigung Heiliggeistkirche Basel 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

 
 
 

 
 
 


